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1 Erfordernis und Ziele der Planung
Die Gemeinde Rinchnach beabsichtigt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung – SO Solarpark Ried aufzustellen. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummer 245 (Teilfläche) der Gemarkung Ellerbach und hat eine 
Fläche von ca. 28.173 m². Vorgesehen ist die Ausweisung eines Sondergebiets für regenerative Energien
– Sonnenenergie (Sondergebiet im Sinne von § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung).

Die Gemeinde Rinchnach unterstützt die Förderung Erneuerbarer Energien und im Speziellen die 
Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Ein Standortkonzept oder einen Kriterienkatalog zur 
Errichtung von PV-Freiflächenanlagen hat die Gemeinde nicht.

Das Vorhaben befindet sich in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet. Durch die in Bayern 
erlassene Verordnung über Gebote für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Verordnung zur Ausführung 
energiewirtschaftlicher Vorschriften AVEn) ermöglicht der Freistaat weiterhin die Förderung von PV-
Anlagen auf Acker- und Grünlandflächen in den so genannten landwirtschaftlich benachteiligen Gebieten 
(entsprechend §§ 37 und 37c EEG).
Aufgrund dieser Fördermöglichkeit und dem Vorliegen der übrigen Voraussetzungen (kurze Anbindung 
an das bestehende Stromnetz, verfügbares Grundstück) ist die Fläche grundsätzlich für das geplante 
Vorhaben geeignet.
Gemäß Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms sind Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst 
auf vorbelasteten Standorten zu realisieren. Der gewählte Standort ist nicht unmittelbar vorbelastet, wird 
aber dennoch als geeignet eingestuft. Die Gründe dazu sind im Umweltbericht Kap. 6.1.2 aufgeführt.

Im Bebauungsplan wird Baurecht ausschließlich für die Photovoltaikanlage geschaffen. Die Nutzung ist 
befristet auf die mögliche Funktions- und Betriebszeit (25-30 Jahre), danach wird das Grundstück wieder 
der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. Der Rückbau nach Betriebsende wird privatrechtlich vereinbart 
und im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2 BauGB mit Festlegung der Folgenutzung festgesetzt.

Der Flächennutzungs- und der Landschaftsplan der Gemeinde Rinchnach weist den Bereich der 
geplanten Anlage als Fläche für die Landwirtschaft mit angrenzenden Biotopen der amtlichen 
Biotopkartierung / Hecken-Komplexen aus. Der Flächennutzungs- und der Landschaftsplan werden im 
Parallelverfahren durch Deckblatt Nummer 15 (FNP) bzw. Nr. 10 (LP)  geändert.

2 Kennzahlen der Planung
Räumlicher Geltungsbereich: 2,82 ha

Eingezäunte Fläche: 2,42 ha

Ausgleichsfläche: Aufgrund der Entwicklung einer ökologisch gestalteten 
Anlage ist keine Ausgleichsfläche erforderlich.

weitere Grünflächen: 0,40 ha

maximale Grundflächenzahl: 0,4

geplante Anzahl der Modulreihen: 23

weitere geplante bauliche Anlagen: Wechselrichter, Transformator

geplanter Reihenzwischenabstand prakt. 3,0 m – 5,0 m

geplante Leistung: 2,3 MWp
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3 Gegebenheiten, Erschließung und Planung
Der geplante Modulbereich wird derzeit als Ackerfläche genutzt. Der Vorhabensbereich befindet sich 
südwestlich der Ortschaft Ried, von der Bundesstraße B85 nur durch ein weiteres Flurstück getrennt. Das
Vorhaben liegt in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet.

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Bayerischer Wald“. 
Randlich wird der Geltungsbereich von Biotopen der amtlichen Biotopkartierung berührt.

Geplant ist die Ausweisung eines Sondergebiets gemäß § 11 Abs. 2 Bau NVO für die Anlage oder 
Nutzung erneuerbarer Energien. Hier ist eine freistehende PV-Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie 
zulässig. Zudem sind sonstige bauliche Anlagen zulässig, die für den technischen Betrieb einer PV-
Anlage erforderlich sind. 

Für die freistehende Photovoltaikanlage sind fest aufgeständerte Modultische vorgesehen. Diese werden 
in Reihen aufgestellt, ausgerichtet nach Süden und nach Südwesten. Die Gründung erfolgt mittels 
Rammfundamenten/ Bodendübeln.

Die Aufständerung ergibt eine max. Gesamthöhe von 3,2 m. Der geplante praktische 
Reihenzwischenabstand liegt zwischen 3,0 m und 5,0 m. Die Höhe sonstiger baulicher Anlagen wird auf 
3,8 m, die Anzahl flächenhafter sonstiger baulicher Anlagen auf ein Stück begrenzt.

Die maximale Grundflächenzahl wird mit 0,4 festgesetzt. Sie ist definiert als der von Modulen übertraufte 
und von Nebengebäuden versiegelte Anteil der Anlagenfläche (eingezäunte Fläche).

Blendschutzeinrichtungen werden nicht vorgesehen.

Das Sondergebiet wird von Nordwesten her über einen bestehenden Flurweg erschlossen. 

Der möglich Netzanschlusspunkt liegt gemäß Auskunft der Bayernwerk Netz GmbH LTG. "REG-
KIRB*RINCHNACH" BEI RIED R.1-O1 (310223) MAST 3.

Sämtliche Kabelverläufe werden mit dem Netzbetreiber, den Grundstückseigentümern und der 
zuständigen Gemeinde abgestimmt. 

4 Städtebauliche Auswirkungen
Der Vorhabensbereich liegt im Außenbereich ohne direkte Siedlungsanbindung. Die nächstgelegene 
Bebauung (Einzelanwesen südwestlich von Ried) ist ca. 100 m entfernt. 

Der Ortsteil Ried wird durch das geplante Sondergebiet aufgrund des Abstands, der vorhandenen 
trennenden Gehölzbestände, der Topografie und der geplanten gestalterischen Maßnahmen nicht in 
seinem Bestand oder seiner Entwicklung beeinträchtigt. Die geplante PV-Freiflächenanlage soll den 
aktuell als Acker genutzten Teil der Flurnr. 245, welcher zwischen bei mitunter durch Gehölze 
dominierten Biotopen liegt, einnehmen. Mit Hilfe von breiten Eingrünungsbereichen in Form von Hecken 
und Saumstreifen sowie bestehenden Gehölzbereichen im Umfeld erfolgt eine regionaltypische 
Einbindung in die Landschaft.

Störungen von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen durch Lärmwirkungen sind aufgrund des 
Abstandes zur Bebauung nicht zu erwarten. Elektromagnetische Felder entstehen wegen dem Anschluss
an ein Gleichspannungsnetz nicht. 

Gutachterliche Aussagen zu möglichen Blendwirkungen liegen nicht vor.

Das Vorhabensgebiet ist für die Erholungsnutzung durch örtliche Wanderwege entlang des Flurweges, 
welcher zur PV-Anlage führt, erschlossen. Auf der Straße „Ried“, welche die Ortschaft Ried mit der 
Bundesstraße verbindet, befindet sich außerdem ein ausgeschilderter Radweg. Die vorhandenen Wege 
werden wegen der breiten Eingrünungsmaßnahmen nicht durch das Vorhaben beeinträchtigt werden. 
Zusätzlich befindet sich die Bundesstraße B85 in unmittelbarer Nähe zu den Wegen. Es liegt damit eine 
starke optische und akustische Vorbelastung vor. An der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit 
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Grün- und Freiflächen ändert sich aufgrund der geringen Dimension der geplanten Anlage und dem sehr 
hohen Grün- und Freiflächenanteil im Gemeindegebiet nichts.

Bau- oder Bodendenkmäler sind durch das Vorhaben nicht betroffen, ebenso sind keine 
Versorgungsleitungen im Geltungsbereich bekannt.

Durch die Vereinbarung einer Rückbauverpflichtung wird die in Anspruch genommene Ackerfläche nicht 
dauerhaft der Landwirtschaft entzogen. Mit der geplanten Anlage wird die Versorgung mit erneuerbaren 
Energien im Gemeindegebiet Rinchnach / in der Region verbessert.

Da die Entwicklung einer ökologisch gestalteten PV-Anlage ohne Ausgleichserfordernis geplant ist, wird 
keine Ausgleichsfläche erforderlich. Eine ausführliche Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen 
auf umweltrelevante Ziel der Bauleitplanung erfolgt im Umweltbericht.

5 Kosten und Nachfolgelasten
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden durch den Maßnahmenträger und –betreiber getragen. Für die
Gemeinde Rinchnach entstehen durch dieses Sondergebiet keinerlei Folgekosten. 

Zwischen Gemeinde und Maßnahmenträger wird eine Maßnahmenvereinbarung (Durchführungsvertrag) 
getroffen.
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6 Umweltbericht

6.1 Einleitung

6.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans

Die Gemeinde Rinchnach plant südwestlich der Ortschaft Ried in der Nähe der B85 die Ausweisung 
eines Sondergebiets für die Errichtung einer Photovoltaikanlage. 

Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes soll für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Baurecht geschaffen werden. Auf den Flächen ist die Errichtung von fest aufgeständerten Reihen 
vorgesehen. Als weitere bauliche Anlagen sind eine Einfriedung sowie Wechselrichter und eine 
Transformator-Station vorgesehen. 

Die Erschließung erfolgt über einen Flurweg von der Straße „Ried“ im Westen des Geltungsbereiches 
aus. 

Der eingezäunte Bereich wird mit einer Gesamtgröße von 24.193 m² festgesetzt. Die Fläche innerhalb 
der Baugrenze beträgt 21.288 m².

6.1.2 Standortwahl

Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind:

• Kurze Anbindung an das bestehende Stromnetz

• Verfügbares Grundstück.

Zudem sind gegebenenfalls die Aussagen des EEG 2021 (§ 37 EEG) zu beachten. Das Vorhaben 
befindet sich in einem benachteiligten Gebiet. Ein landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet (benachteiligte
Agrarzone, kleine Gebiete und Berggebiete) ist ein Gebiet, in dem Landwirte zum Ausgleich der 
natürlichen Standortbedingungen oder anderer spezifischer Produktionsnachteile eine Zulage erhalten, 
welche zur Fortführung der Landwirtschaft, Erhaltung der Landschaft und zu nachhaltigen 
Bewirtschaftungsmethoden beitragen soll. Durch die in Bayern erlassene Verordnung über Gebote für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen (Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften AVEn) 
ermöglicht der Freistaat weiterhin die Förderung von PV-Anlagen auf Acker- und Grünlandflächen in den 
so genannten landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten (entsprechend §§ 37 und 37c EEG). 

Alle genannten Voraussetzungen sind bei der geplanten Anlage erfüllt. 

Weiterhin in der Abwägungs- und Ermessensentscheidung zu berücksichtigen sind die Erfordernisse der 
Raumordnung. Gemäß Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms (LEP 6.2.3) sind Freiflächen-
Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten Standorten zu realisieren. Der gewählte Standort ist 
nicht unmittelbar vorbelastet im Sinne des Landesentwicklungsprogramms. Aus folgenden Gründen ist 
der Standort dennoch als Standort für eine Freiflächen-Photovoltaikanlagen geeignet:

• Förderfähig, da landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet

• Anbindung an das Stromnetz in ca. 150 m Entfernung

• keine exponierte Kuppenlage

• keine Biotopflächen betroffen (vorhandenes Biotop kann erhalten werden)

• keine Überschneidung mit dem Landschaftsschutzgebiet

• keine Konflikte mit dem Artenschutz.

Insgesamt wird der gewählte Standort für das geplante Vorhaben als geeignet eingestuft. Bei der 
Untersuchung von Standortalternativen (siehe Unterlagen zum Flächennutzungsplan- bzw. 
Landschaftsplan-Deckblatt) liegt der gewählte Standort im mittleren Drittel der Standorträume im 
Gemeindegebiet. Betrachtet man nur die Standorträume außerhalb des Landschaftsschutzgebietes, so 
befindet sich der gewählte Standort in der besseren Hälfte.
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6.1.3 Wirkfaktoren der Planung

Nachfolgend aufgeführte Merkmale der Planung können durch Einwirkungen geeignet sein, 
Beeinträchtigungen der schützenswerten Umweltgüter (Umweltauswirkungen) hervorzubringen.

Gemäß vorliegender Planung ist von einer Anlagengröße von ca. 2,42 ha auszugehen. Trotz der 
maximalen Grundflächenzahl von 0,4 ist die Flächenversiegelung gering, da die Module lediglich über 
Punktfundamente angebracht werden und die Flächengröße von Nebengebäuden beschränkt ist. Die PV-
Module sind nicht drehbar, geplante Modulhöhe max. 3,2 m, die praktischen Reihenabstände zwischen 
den Tischen liegen zwischen 3,0 m und 5,3 m. Die Höhe sonstiger baulicher Anlagen wird auf 3,8 m 
beschränkt.

Die Anlagenplanung berührt ausschließlich Ackerfläche.

Aufgrund des Baugebietstyps ist keine Zunahme von Verkehrsbelastungen zu erwarten. Gleiches gilt für 
betriebsbedingte Emissionen.

6.1.4 Festlegung des Untersuchungsrahmens

Ein Scoping-Termin zur Festlegung von Untersuchungsumfang, -methode und Detaillierungsgrad hat 
nicht stattgefunden. Anregungen können im Zuge der frühzeitigen Beteiligung eingebracht werden.

Aufgrund der intensiven Nutzung von Vorhabensbereich und -umfeld erfolgt für die Schutzgutbetrachtung
weitgehend eine Beschränkung auf den Vorhabensbereich. Im Hinblick auf das Landschaftsbild erfolgt 
eine Bewertung im Mittel- und Nahbereich.

6.1.5 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 
Ziele und ihrer Berücksichtigung

In der Landesplanung (Landesentwicklungsprogramm Bayern (01.03.2018) ist das Gemeindegebiet von 
Rinchnach als allgemeiner ländlicher Raum und Kreisregion mit besonderem Handlungsbedarf eingestuft.
Rinchnach liegt südlich bzw. südöstlich der beiden Mittelzentren Regen und Zwiesel. Der Regionalplan 
Donau-Wald liefert keine Aussagen zum Vorhabensbereich.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rinchnach stellt den geplanten Geltungsbereich im 
Überwiegenden als Fläche für die Landwirtschaft dar, nach Norden und Süden umgeben von Biotopen 
der amtlichen Biotopkartierung. Im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches befindet sich eine Fläche für
die Forstwirtschaft.

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren durch Deckblatt 15 geändert.

Der Landschaftsplan stellt den überwiegenden Teil des Geltungsbereichs als Intensivgrünland dar. Der 
nordöstliche Teil des Geltungsbereiches wird als Fichtenforst dargestellt. Die nördlich und südlich 
angrenzenden Hecken und Ranken werden ebenfalls dargestellt, zum Teil auch als Ranken-Hecken-
Komplex/Lesesteinriegel. Dort wird auch ein Fundort des Neuntöters dargestellt. Der im Geltungsbereich 
befindliche Waldrand wird als Bereich zum Erhalt und zur Entwicklung eines reich strukturierten und 
verzahnten Übergangs zwischen Wald und Offenland (insb. Unter Anwendung von Förderprogrammen) 
dargestellt. 

Der Landschaftsplan wird im Parallelverfahren durch Deckblatt 10 geändert.
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rinchnach.

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Landschaftsplan der Gemeinde Rinchnach.
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Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Regen von 2006

Der Vorhabensbereich liegt nicht in einem Schwerpunktgebiet des Naturschutzes. Der Kartenteil trifft 
ebenfalls keine Aussage zum betroffenen Bereich. 

Waldfunktionskartierung

Im Vorhabensbereich und dessen Umgebung liegen keine Waldflächen mit besonderer Bedeutung vor 
(BayernAtlas 2023). 

Schutzgebiete

Der Geltungsbereich befindet sich ca. 50m entfernt vom Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Wald“. 
Das FFH-Gebiet „Oberlauf des Regens und Nebenbäche“ befindet sich etwa 300m nördlich des 
Vorhabens. Funktionale Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.

Amtliche Biotopkartierung, Artenschutzkartierung

Nordwestlich und südöstlich an das Vorhaben grenzen folgende Biotope der amtlichen Biotopkartierung 
Bayern an: 

• 7045-0072-011 und -012: Mehrere mit Magerrasen bewachsene Ranken um Grub und Ellerbach

Die Biotope werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.

Die Artenschutzkartierung (Stand 12.2023) weist unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich das 
Vorkommen des Neuntöters (Lanius collurio) aus dem Jahr 1991 nach.

Im weiteren Umkreis (ca. 500m) finden sich folgende Nachweise:

ID Lage Nachweisjahr Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name

RL 
BY

RL 
D

7045
0262

Hecke entlang Weg 
300m E Ried

1991 Neuntöter Lanius collurio V *

7045
0314

B 85, KM 55.7, 
Regen-Passau

1991 Gewöhnliche 
Pechnelke

Lychnis viscaria 3 V

7045
0315

B 85, KM 56.2, 
Regen-Passau

1991 Gewöhnliche 
Pechnelke

Lychnis viscaria 3 V

Mögliche Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten werden in Kapitel 6.2.4 beurteilt.

Bundes-Immissionsschutzgesetz

PV-Freiflächenanlagen unterliegen als nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des BImSchG 
den Pflichten des § 22 BImSchG.

Mögliche Umwelteinwirkungen, insbesondere Blend- und Geräuschwirkungen werden im Umweltbericht 
unter Schutzgut Mensch behandelt.

6.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.2.1 Naturräumliche Situation

Das Vorhabensgebiet liegt in der naturräumlichen Haupteinheit Oberpfälzer und Bayerischer Wald in der 
Naturraum-Einheit Regensenke. Das Gebiet zwischen den Kämmen des Hinteren und des Vorderen 
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Bayerischen Waldes ist eine weite, in sich gegliederte Muldenregion. Der Schwarze Regen fließt hier in 
einem engen, tief eingesenkten und windungsreichen Tal (ABSP 2006).

Es fallen jährlich etwa 800 bis 1000 mm Niederschlag. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 6 bis 7°C 
(ABSP 2006).

Das Bayerische Fachinformationssystem Naturschutz gibt als potenziell natürliche Vegetation im 
Vorhabensbereich den Hainsimsen-Tannen-Buchenwald, örtlich mit Kiefern- und Birken-Moorwald sowie 
Bergulmen-Sommerlinden-Blockwald an.

6.2.2 Schutzgutbezogene Bestandsanalyse und -bewertung, Vorhabenswirkungen

Nachfolgend werden die Zustände der Schutzgüter für die Umweltprüfung sowie eventuelle 
Wechselwirkungen beschrieben und bewertet. 

Für die Schutzgüter der Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB erfolgt die Zustandsbewertung der 
betroffenen Flächen nach dem einschlägigen Bayerischen Leitfaden gemäß der Bayerischen 
Kompensationsverordnung.

Die erfassten Nutzungen und Biotopstrukturen sind im beigefügten Bestandsplan dargestellt.

Schutzgut Arten und Lebensräume

Beschreibung:

Die geplante Modulfläche wird derzeit als Ackerfläche genutzt. Im Nordwesten und im Südosten grenzen 
an die Ackerfläche Ranken mit artenarmen, stickstoffreichen Säumen und Gehölzbewuchs an. Nördlich 
des Geltungsbereichs stockt eine kleine Waldfläche. Es grenzen des Weiteren überwiegend 
Wiesenflächen an den Vorhabensbereich an. Im Südwesten grenzt nach einem weiteren Flurstück die 
B85 an.

Die nordwestlich und südöstlich angrenzenden Ranken wurden in der amtlichen Biotopkartierung 1986 
erfasst. Die damals erhobenen Magerrasen sind aktuell nicht mehr vorhanden.

Ein Vorkommen von bodenbrütenden Vogelarten wird nicht erwartet, da aufgrund der umgebenden 
Gehölzbestände sowie der B85 mit ihrer jeweiligen Kulissen-/Störwirkung keine Habitateignung gegeben 
ist.

Die vorhandenen Ranken sind in Richtung Nordwesten exponiert und durch dichte Vegetation 
bewachsen. Eine Eignung als Habitat für Reptilien ist daher nicht gegeben.

Aufgrund der intensiven Ackernutzung im geplanten Anlagenbereich ist keine besondere Habitateignung 
der Fläche gegeben.

Nähere Ausführungen zu artenschutzrechtlichen Belangen siehe Kapitel 6.2.4.
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Auswirkungen:

Die PV-Anlage beschränkt sich auf Bereiche mit geringer Bedeutung für das Schutzgut Arten und 
Lebensräume (Ackerfläche). 

Eine nächtliche Beleuchtung ist nicht vorgesehen, damit sind keine beeinträchtigenden Wirkungen für die 
Nachtinsektenfauna zu erwarten.

Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein Sondergebiet für 
Photovoltaikanlagen führt zur Umwandlung einer Ackerfläche in extensiv genutztes Grünland (dauerhafte 
Vegetationsbedeckung) mit Modulüberstellung. 

Im Bereich der bestehenden Ranken findet eine Aufwertung durch Saumentwicklung und 
Gehölzpflanzungen statt. Da keine Magerrasembestände mehr in den kartierten Biotopen vorhanden 
sind, findet diesbezüglich kein Eingriff bzw. keine Verschlechterung statt.

Die geplanten Gehölzstrukturen und Saumstreifen erhöhen die Habitatvielfalt. Die biologische 
Durchlässigkeit bleibt durch Vorgaben zum Mindestabstand von Unterkante Zaun zu Bodenoberfläche 
erhalten (Mindestabstand 15 cm). 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume sind insgesamt als gering einzustufen.

Schutzgut Boden

Beschreibung:

Im Untergrund des Vorhabensbereiches liegt gemäß Geologischer Karte (dGK25) fein- bzw. 
mittelkörniger variszischer Granit (Gruppe der Plutonite) vor (Bayernatlas Bayern 2023).

Als Böden liegen im geplanten Anlagenbereich fast ausschließlich Braunerde aus skelettführendem 
(Kryo-)Sand bis Grussand (Granit oder Gneis) vor (Bayernatlas Bayern 2023).

Die Filter- und Pufferfunktion des Bodens ist überwiegend mittel. Das natürliche Ertragsvermögen ist 
gering. Das Entwicklungspotenzial für naturnahe Lebensräume ist mittel. (FIS-Natur 2023)

Auswirkungen:

Im Bereich der PV-Anlage ist aufgrund des Anlagentyps nicht mit hohen Flächenversiegelungen zu 
rechnen (die Module werden nur über Punktfundamente fixiert). Weitere bauliche Anlagen beschränken 
sich auf die kleinflächige Errichtung von Wechselrichtern, einer Trafo-Station sowie die Errichtung einer 
Einfriedung (ebenfalls nur Punktfundamente). 

Zusätzliche betriebsbedingte Belastungen sind anlagebedingt nicht zu erwarten. Mit der 
Anlagenerrichtung entsteht auf der Fläche eine dauernde Vegetationsbedeckung (Wiesenfläche).

Es ergeben sich Auswirkungen von geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden.
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Schutzgut Wasser

Beschreibung:

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Es werden durch das Vorhaben keine Oberflächengewässer berührt. Es liegen zudem keine 
wassersensiblen Bereiche oder Überschwemmungsgebiete im Geltungsbereich.

Auswirkungen:

Aufgrund der geringen Überbauung / Versiegelung ergibt sich unter Berücksichtigung der zukünftigen 
dauernden Vegetationsbedeckung keine nennenswerte Verschärfung des Oberflächenabflusses. Ein 
Oberbodenabtrag ist nicht vorgesehen.

Gewässer oder Überschwemmungsbereiche werden nicht berührt.

Es ergeben sich Auswirkungen von geringer Erheblichkeit. 

Schutzgut Klima und Luft

Beschreibung:

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von kleinräumigen Frischluft- oder Kaltluftabflussbahnen.

Auswirkungen:

Es ist nicht mit signifikanten Auswirkungen auf das Kleinklima zu rechnen.

Schutzgut Landschaftsbild

Beschreibung:

Das geplante Vorhaben liegt auf einem südwestexponierten Hang entlang der B85. Der Bereich ist 
geprägt von meist intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen. Im unmittelbaren Umfeld der geplanten 
Anlage wird die Landschaft durch Ranken, die teilweise mit Gehölzen bewachsen sind, naturraumtypisch 
gegliedert.

Das unmittelbare Umfeld der Anlage wird stark überprägt durch die nahe gelegene Bundesstraße B85.

Wichtige Blickbezüge werden nicht berührt. Durch das Relief ist nur eine bedingte Einsehbarkeit der 
Anlage gegeben: Von der Bundesstraße B85 ist die Anlage in einem kurzen Abschnitt in Teilen 
einsehbar. Der nördliche Teil der Anlage ist zum Teil vom Ortsrand von Ried aus einsehbar.

Das Vorhaben befindet sich in der Nähe des Landschaftsschutzgebiets Bayerischer Wald.

Auswirkungen:

Das geplante Vorhaben führt zu einer Veränderung des Landschaftsbilds. Die Wahrnehmbarkeit bleibt 
dabei überwiegend auf den Mittel- und Nahbereich beschränkt. Diese Einsehbarkeit lässt sich durch 
Gehölzpflanzungen aufgrund des Reliefs (in Richtung der Bundesstraße exponierter Hang) nur teilweise 
vermindern. Eine Einsehbarkeit von der B 85 aus ist auf einem kurzen Abschnitt nicht vollständig zu 
vermeiden. Aufgrund der Lage an der Bundesstraße liegt bereits eine starke Vorbelastung vor.

Eine Abschirmung vom ausgeschilderten Panorama-Wanderweg ist durch die vorgesehene Pflanzung 
gut möglich, ebenso wird die Einsehbarkeit von Siedlungsbereichen aus deutlich verringert. Die geplante 
PV-Anlage führt damit insgesamt bei erfolgter Eingrünung nur zu mäßigen negativen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild.

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit. 
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Kultur- und Sachgüter

Beschreibung:

Für den Vorhabensbereich und dessen weiterem Umfeld (1,5km) sind keine Bodendenkmäler bekannt. 

Etwa 300m nordöstlich der geplanten Anlage befindet sich in der Ortschaft Ried eine als Baudenkmal 
ausgewiesene Ortskapelle (D-2-76-139-27).

Versorgungsleitungen sind im Geltungsbereich nicht bekannt.

Auswirkungen:

Zur Ortskapelle besteht keine Sichtbeziehung. Eine Beeinträchtigung dieses Denkmals ist nicht zu 
erwarten.

Es sind keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten.

Mensch

Beschreibung:

Das Vorhaben liegt im ländlichen Raum mit Weilern und Dörfern unweit der Bundesstraße B85. Durch die
viel befahrene Straße bestehen Vorbelastungen durch Lärm.

Die nächstgelegenen Wohnbebauungen befindet sich etwa 100m nordwestlich des Vorhabens. Es 
handelt sich um ein Einzelanwesen südwestlich der Ortschaft Ried. 

Das Gebiet ist für die Naherholung gut erschlossen. Ein örtlicher Wanderwege verläuft unmittelbar 
entlang der Westseite der Anlage, zwei weitere Wander- bzw. Radwege verlaufen in unmittelbarer Nähe. 

Auswirkungen:
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Während der Bauphase ergeben sich kurzfristig Lärm- und Abgasbelastungen durch an- und abfahrende 
LKW. Jedoch fallen diese aufgrund der kurzen Bauzeit nicht ins Gewicht. Der Betrieb der Anlage bringt 
keine größeren Lärmemissionen als landwirtschaftliche Flächen mit sich. Bei einem Abstand des Trafos 
bzw. Wechselrichters von rund 20 Meter zur Grundstücksgrenze wird der Immissionsrichtwert der TA 
Lärm für ein reines Wohngebiet von 50 dB (A) am Tag außerhalb des Grundstückes sicher unterschritten 
(Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, LfU 2014). Bei 
dem gegebenen Abstand von mindestens 100 m von der Wohnbebauung ist demnach nicht mit 
beeinträchtigenden Geräuschen zu rechnen. 

Es erfolgt eine Eingrünung auf allen einsehbaren Seiten des Vorhabens, wodurch die Sichtbarkeit der 
Anlage von der nächstgelegenen Bebauung und auch von dem Wanderweg aus erheblich reduziert wird. 
Die Einsehbarkeit von der Bundesstraße aus ist in einem kurzen Teilbereich aufgrund der Topografie 
nicht vollständig vermeidbar. Die Anlage wird durch die Eingrünungspflanzungen aber in die Landschaft 
eingebettet und ist nur im Zusammenhang mit der vorhandenen Bundesstraße wahrnehmbar. Es entsteht
also kein neuer Bereich mit einer Belastung des Landschaftsbildes.

Ein Blendgutachten liegt für die geplante Anlage nicht vor.

Die verlegten Leitungen werden an ein Gleichspannungsnetz angeschlossen, womit keine 
elektromagnetischen Felder entstehen.

Es ist insgesamt von geringen bis mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen, die über die schutzgutspezifischen Betrachtungen hinausgehen sind nicht bekannt / 
werden nicht berührt.

6.2.3 Bestandsbewertung gemäß „Leitfaden“

Bestandstypen im Planungsbereich und ihre Bewertung gemäß Leitfaden „Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung“ (Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021).

Wertstufen schutzgutbezogen Wertstufe
gesamt

Bestandstyp Arten und
Lebens-
räume

Boden Wasser Klima und
Luft

Landschafts
-bild

Acker I+ I+ II- I+ II- I

Erläuterung Wertstufen:

I = Gebiet geringer Bedeutung - = unterer Wert

II = Gebiet mittlerer Bedeutung + = oberer Wert

III = Gebiet hoher Bedeutung 

6.2.4 Mögliche Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten dargelegt. Aufgeführt sind 
diejenigen Artengruppen, die gemäß Verbreitungsangaben des Landesamt für Umwelt im Landkreis 
Regen vorkommen können.
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Fledermäuse

Quartiersbäume oder anderweitige Quartiersmöglichkeiten sind im Anlagenbereich nicht vorhanden. 
Leitstrukturen für strukturgebunden fliegende Arten werden nicht beeinträchtigt (lineare Gehölzbestände 
im Nordwesten und Südosten und Waldrand im Norden bleiben erhalten). Es werden durchgehend 
Abstände von mind. 5 Metern zwischen Zaun und Waldrand bzw. Hecken eingehalten. Eine Nutzung des 
Vorhabensbereichs als Jagdhabitat ist möglich. Aufgrund der gegebenen intensiven Nutzung des 
Vorhabensbereichs kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um ein essentielles Jagdhabitat
für Fledermäuse handelt. Zudem wird die Funktion als Jagdhabitat gegenüber dem Istzustand nicht 
verschlechtert, da im Bereich der bestehenden Ackerfläche dauernde Vegetationsbedeckung durch 
artenreiche Wiesenvegetation entwickelt wird.
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Fledermäusen kann damit ausgeschlossen werden.

Säugetiere ohne Fledermäuse

Ein Vorkommen von Biber und Fischotter ist aufgrund des Fehlens von Fließgewässern nicht zu 
erwarten. Ein Vorkommen der Haselmaus ist aufgrund fehlender Habitate im Vorhabenswirkraum 
unwahrscheinlich.
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen werden.

Kriechtiere

Der geplante Anlagenbereich weist keine geeigneten Habitatstrukturen für Reptilien auf. Die 
nordexponierten Ranken mit dichter Vegetation sind nicht geeignet als Lebensraum für Reptilien, 
ebensowenig die Ackerfläche selbst. 
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Reptilien kann damit ausgeschlossen werden.

Lurche

Laichgewässer, Überwinterungs- oder Sommerlebensräume sind nicht vorhanden, ebenso keine 
potenziellen Wanderkorridore. 
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Amphibien kann damit ausgeschlossen werden.

Libellen

Geeignete Gewässer befinden sich nicht im Vorhabensbereich. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit 
kann ausgeschlossen werden.

Tagfalter, Nachtfalter

Aus dieser Tiergruppe können aufgrund der natürlichen Verbreitungsgebiete Dunkler und Heller 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Nachtkerzenschwärmer im Vorhabenswirkraum auftreten. Aufgrund 
der Nutzung als Ackerfläche und dem Fehlen der notwendigen Wirtspflanzen auch in den angrenzenden 
Säumen ist ein Vorkommen der genannten Arten nicht zu erwarten.
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen werden.

Brutvögel

Die Ackerfläche ist als Bruthabitat für bodenbrütende Vögel der Agrarlandschaft (Feldlerche, Kiebitz, 
Rebhuhn) wenig geeignet. Folgende Faktoren schränken die Lebensraumeignung stark ein:

• Kulissenwirkung durch umgebende Gehölzbestände

• Störung durch Verkehr auf der B85.

Der Vorhabensbereich befindet sich außerhalb der Feldvogel- oder Wiesenbrüterkulisse.
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Die vorgesehenen Gehölzpflanzungen mit Entwicklung von Extensivwiesen und Saumstreifen stärken die
Lebensraumfunktion des Gebietes für gehölzbrütende Vogelarten. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Brutvögeln kann ausgeschlossen werden.

6.3 Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtrealisierung des Baugebiets am geplanten Standort ist von einer Fortführung der 
landwirtschaftlichen Nutzung (Ackernutzung) auszugehen.

6.4 Grünordnerische Zielsetzungen, planerisches Konzept

• Intensive Randeingrünung der einsehbaren Anlagenseiten durch Heckenpflanzung

• Erhalt der biologischen Durchlässigkeit der Landschaft durch Festlegungen zur Zaungestaltung

• ökologisch hochwertige und damit ausgleichsfreie Gestaltung der Anlage.

6.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung von nachteiligen 
Auswirkungen und zum Eingriffsausgleich

Schutzgut Arten und Lebensräume

• Erhalt der biologischen Durchlässigkeit durch Ausschluss durchgehender Zaunsockel und 
Festsetzung eines Mindestabstands zwischen Zaun und Boden (15 cm)

• Anlage von Hecken mit Verwendung von autochthonen Gehölzen und Erhalt bestehender Gehölze

• Entwicklung der Wiesenflächen im Bereich der PV-Anlage als extensiv genutztes Dauergrünland 
unter Verwendung von autochthonem Saat-, Mäh- und Druschgut und spezifischen Pflegevorgaben

• ausreichende Belichtung der Wiesenvegetation zwischen den Modulen durch Vorgabe 
entspechender Mindestabstände

Schutzgut Boden und Wasser

• Dauernde Vegetationsbedeckung

• Keine Anwendung von Spritz- und Düngemittel 

• Minimierung der Bodenverdichtung.

Schutzgut Klima

Das Schutzgut Klima wird nicht beeinträchtigt.

Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch

• Festsetzung einer 2-reihigen Gehölzpflanzung in einsehbaren Bereichen als raumwirksame 
Eingrünung.
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6.6 Eingriffsbilanzierung, Ausgleichsmaßnahmen

Es ist die Entwicklung einer ökologisch hochwertig gestalteten PV-Freiflächenanlage geplant. Eine 
Ausgleichsfläche wird daher nicht erforderlich. 

Ziel ist die Entwicklung eines extensiv genutzten, arten- und blütenreichen Grünlandes (Typ G212 gemäß
BayKompV). Es werden dabei folgende Maßgaben gemäß Bayerischem Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr (Stand 10.12.2021) beachtet:

• Grundflächenzahl ≤ 0,5

• zwischen den Modulreihen mind. 3m breite besonnte Streifen

• Modulabstand vom Boden mind. 0,8m

• Begrünung der Anlagenfläche unter Verwendung von Saatgut aus gebietseigenen Arten bzw. 
lokal gewonnenem Mähgut

• keine Düngung

• kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

• 1- bis 2-schürige Mahd (Einsatz von insektenfreundlichem Mähwerk, Schnitthöhe 10cm) mit 
Entfernung des Mähguts oder / auch standortangepasste Beweidung

• Kein Mulchen

Aufgrund der bisherigen Nutzung der Fläche als Acker können aufgrund der hohen Nährstoffversorgung 
ggf. zusätzliche Mahddurchgänge im Sinne von Schröpfschnitten in den ersten Jahren erforderlich 
werden, um geeignete Standortbedingungen für blütenreiche Wiesen zu entwickeln.

6.7 Alternative Planungsmöglichkeiten

Auf eine Prüfung von Standortalternativen wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verzichtet.

Erschließungsalternativen sind aufgrund des vorhandenen Flurweges nicht relevant.

6.8 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten 
und Kenntnislücken

Für die Abhandlung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden (Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft, Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021) verwendet in 
Verbindung mit den Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zu 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 10.12.2021 und dem Praxis-Leitfaden für die ökologische 
Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014).

Faunistische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Es erfolgte eine Potenzialabschätzung aufgrund der
Nutzungs- und Habitatstruktur (erfasst im Oktober 2023).

Ein Blendgutachten liegt nicht vor.

6.9 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Die Zuständigkeit für die Überwachung in Bezug auf Bebauungspläne liegt bei den Gemeinden.

Im Rahmen des Monitorings ist die festgesetzte Entwicklung der Wiesenflächen innerhalb und außerhalb 
der Einzäunung und die Entwicklung der Gehölzpflanzungen im 5-jährigen Turnus zu dokumentieren. 
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Änderungen zu den festgesetzten Pflegemaßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. Die Monitoring-Ergebnisse sind jeweils an die Untere Naturschutzbehörde weiterzuleiten.

6.10 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Mit der geplanten Sondergebietsausweisung wird die Anlage einer ca. 2,42 ha großen Photovoltaikanlage
angestrebt. 

Es werden Flächen von geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild beansprucht. 

Durch eine Randeingrünung mit Hecken und Saumstreifen erfolgt eine gestalterische Einbindung. Da die 
Entwicklung einer ökologisch hochwertig gestalteten Anlage ohne Ausgleichserfordernis geplant ist, 
wurde keine Ausgleichsfläche beplant. 

Das Monitoring sieht eine Kontrolle der Wiesenentwicklung innerhalb der Einzäunung der Anlage sowie 
der Heckenpflanzungen und Saumstreifen im 5-jährigen Rhythmus vor.

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:

Schutzgut Bewertung der bau-, anlagen- und 
betriebsbedingten Auswirkungen

Arten und Lebensräume gering

Boden gering

Wasser gering

Klima, Luft -

Landschaftsbild mittel 

Kultur- und Sachgüter -

Mensch gering – mittel 

Wechselwirkungen -
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7 Hinweise
Hinweise der Wasserwirtschaft

Bei Aushubarbeiten sollte das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person 
organoleptisch beurteilt werden. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten 
(Geruch, Optik) ist das Landratsamt Passau bzw. das Wasserwirtschaftsamt zu informieren.

Oberflächenwasser versickert auf dem Plangebiet. Einrichtungen zur Rückhaltung, Sammlung oder 
Ableitung sind nicht erforderlich.

Blendwirkung, elektromagnetischer Felder

Elektromagnetische Felder der Anlage sind so auszuführen, dass der Schutz- und Vorsorgewerte gemäß 
26. BlmSchV eingehalten werden. Sollten Blendwirkungen zu erwarten sein, ist auf Aufforderung ein 
Blendgutachten zu erstellen oder ein entsprechender Blendschutz am vorhandenen Zaun anzubringen.

Landwirtschaft

Der Betreiber grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an und hat deshalb Emissionen, Steinschlag und 
evtl. Verschmutzungen aus der Landwirtschaft (z. B. Staub) entschädigungslos hinzunehmen. Eine 
Haftung der angrenzenden Landbewirtschafter ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
ausgeschlossen.

Eine Verunkrautung der Fläche während der Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage ist zu verhindern. 
Der Grünlandaufwuchs ist zu entfernen. 

Forstwirtschaft

Der Betreiber grenzt an forstwirtschaftliche Nutzflächen an und hat deshalb Emissionen, 
Verschmutzungen und Gefährdung aus der Forstwirtschaft entschädigungslos hinzunehmen. Eine 
Haftung der angrenzenden Forstbewirtschafter ist ausgeschlossen.

Aufgrund des angrenzenden Waldbestands ist eine potenzielle Gefährdung von Eigentum und Besitz 
durch Baumfall (Sachbeschädigung) möglich. Es wird empfohlen, in den städtebaulichen Vertrag eine 
Haftungsausschlusserklärung gegenüber Waldeigentümern der benachbarten Waldbestände 
aufzunehmen, in welcher der Bauherr/Betreiber auf Ersatzansprüche im Falle eines Sachschadens für 
sich und seine Rechtsnachfolger verzichtet und den Waldeigentümer sowie die Behörde von Haftungen 
gegenüber Dritten freistellt.

Denkmalschutz

Auf die gelten Schutzbestimmungen für Baudenkmäler der Art. 4-6 BayDSchG wird hingewiesen (Erhalt 
und Nutzung von Baudenkmälern, Maßnahmen an Baudenkmälern). Es Bedarf der denkmalrechtlichen 
Erlaubnis, wer Baudenkmäler verändern oder beseitigen will. Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der Nähe 
von Baudenkmälern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will wenn sich dies auf Bestand oder 
Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG). 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gem. Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

Löschwasserversorgung

Die notwendige Löschwassermenge für Brandereignisse im Bereich von Photovoltaikanlagen kann 
notfalls mittels wasserführenden Fahrzeugen der Feuerwehr herbeigebracht werden. Die Verfügbarkeit 
einer Löschwasserentnahmestelle (ca. 600 l/min) im Umkreis von 300 m ist jedoch sinnvoll.
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BP/GOP SO Solarpark Ried, Gemeinde Rinchnach Begründung und Umweltbericht

Brandschutz allgemein

Für die PV-Anlage ist aufgrund deren flächigen Größe und Besonderheit durch den Betreiber in 
Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises Regen ein Feuerwehrplan nach DIN 14095
zu erstellen. In den Plänen sollte die Leitungsführung bis zum / zu den Wechselrichter/-n und von dort bis
zum Übergabepunkt des Energieversorgungsunternehmens erkennbar sein.

Der Feuerwehrplan ist in folgendem Umfang zu hinterlegen:

• 1 Stück Feuerwehrplan in einem roten Schnellhefter, DIN A3 auf DIN A4 gefaltet, 
spritzwassergeschützt (wasserfestes Papier in Einsteckfolie oder dünne Laminierfolie) bei der 
örtlich zuständigen Feuerwehr – gegen schriftlichen Übergabenachweis

• 1 Stück Feuerwehrplan in digitaler Form auf CD oder USB-Stick bei der örtlich zuständigen 
Feuerwehr – gegen schriftlichen Übergabenachweis

• 1 Stück Feuerwehrplan in digitaler Form als PDF-Datei per Mail an die Brandschutzdienststelle 
(vb@kfv-regen.de)

Vor Endausfertigung des Feuerwehrplans ist dieser als Vorabzug zur Prüfung und Freigabe an die 
Brandschutzdienststelle in digitaler Form (vb@kfv-regen.de) zu übermitteln.

Für die gewaltlose Zugänglichkeit zur PV-Anlage kann in Absprache mit der Brandschutzdienststelle ein 
Feuerwehr-Schlüsselkasten Typ 1 (nicht VdS-anerkannt) am Zufahrtstor vorgesehen werden. Die 
Schließung für den Feuerwehr-Schlüsselkasten Typ 1 ist frühzeitig beim Kreisbrandrat des Landkreises 
Regen mittels Formblatt aus den TAB zu beantragen. Vergleiche hierzu auch die Fachinformation für die 
Feuerwehren – Brandschutz an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) im Freigelände, sog. Solarparks von 
Juli 2011, herausgegeben durch den Fachbereich 4 – Vorbeugender Brandschutz des 
Landesfeuerwehrverbandes Bayern.
Bei Änderungen an der Anlage ist der Feuerwehrplan entsprechend zu überarbeiten und mit der 
Brandschutzdienststelle abzustimmen.
Hinsichtlich der Alarmplanung muss dem Objekt eine eindeutige Alarmadresse von der Gemeinde 
zugeordnet werden.
Um einen Ansprechpartner im Schadensfall erreichen zu können, muss am Zufahrtstor oder im 
Feuerwehr-Schlüsselkasten deutlich und dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortlichen für die 
bauliche Anlage angebracht sein.
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Planzeichen Bestand
!(! Einzelbaum

!( Einzelstrauch
Intensiv genutzter Acker (A11, 2
Wertpunkte)
Intensivgrünland (G11, 3 Wertpunkte)
Artenarme Staudenflur (K11, 4
Wertpunkte)
Mesophile Hecke (B112, 10
Wertpunkte)
Baumreihe mit standortgerechten
Gehölzen, mittelalt (B312, 9
Wertpunkte)
Grünweg bewachsen (V332, 3
Wertpunkte)

Bemessungsfläche für die Ermittlung
des Kompensationsbedarfes
(= eingezäunte Fläche und Zufahrt)

Planzeichen Eingriffsermittlung

Weitere Planzeichen
im Rahmen der amtlichen
Biotopkartierung Bayern erfasster
Lebensraum (1986)
Grenze des Räumlichen
Geltungsbereiches des Bebauungs-
und Grünordnungsplanes

Planung:

Projektnummer:
5313

Plannummer: 
5313_bestand2 ´1:1.000
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16.01.2024

Bearbeitung: 
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Anlage 1
Projekt:
Bebauungs- und Grünordnungsplan
SO Solarpark Ried
Gemeinde Rinchnach

Planinhalt:
Bestand und Eingriffsermittlung - Vorentwurf
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Gre nze  d e s räum lic he n Ge ltungsb e re ic he s d e s Be b auungs-
und  Grünord nungsp lane s

Nutzungsschablone

55
55 5 5 5 5555 55555 Fläc he  zum  Anp flanze n von Ge hölze n;

Pflanzung e ine r 2-re ihige n Strauc hhe c ke  m it stand orthe im isc he n Ge hölze n ge m äß
b e ige fügte r Arte nliste  und  V orgab e n in d e n te xtlic he n Fe stse tzunge n;
Bre ite  d e r Pflanzzone  5 m ;
vorhand e ne  Ge hölzb e ständ e  könne n in d ie  Pflanzung inte grie rt we rd e n

Festsetzungen durch Planzeichen

! Baugre nze  für M od ule  und  sonstige  b aulic he  Anlage n

Um zäunung
*) Einfahrtsb e re ic h (Anlage ne rric htung und  Pfle ge m aß nahm e n)
Zufahrt, Ausführung als Sc hotte rrase n nachrichtliche Darstellungen, Hinweise

ge p lante  M od ulanord nung (sc he m atische  Darste llung): Le istung 2.155 kW p

¬«SO

Entwic klung e ine s Saum stre ife ns;
Be grünung ge m äß  T2.3 (M ähgutüb e rtragung od e r Re giosaatgut); in d e n
e rste n 3 Jahre n 3-m alige  M ahd  p ro Jahr, anschlie ß e nd  Pfle ge  d urch
He rb stm ahd  im  Se p te m b e r m it Be lasse n von je  10% d e r Fläc he  als Rüc k-
zugsb e re ic h (rotie re nd e r Brache ante il); d as M ähgut ist ab zutransp ortie re n

De gge nd orf, d e n ......................

..................................................
Katharina Halse r (Planve rfasse rin)

Verfahrensvermerk

Präambel

T2.6M aß nahm e num se tzungDie  Durc hführung d e r Pflanzm aß nahm e n hat sp äte ste ns in d e r an d ie
Anlage nfe rtigste llung anschlie ß e nd e n Pflanz- b zw. V e ge tationsp e riod e
zu e rfolge n (Pflanzunge n vorzugswe ise  im  He rb st und  Ansaate n im
Frühjahr).

T2 Festsetzungen Grünordung

T2.1

T2.2

T2.3

Pfle ge  von M od ule n, Aufständ e runge n, Fre ifläc he n
Die  V e rwe nd ung von c he m isc he n M itte ln b e i d e r Pfle ge  von M od ule n
und  Aufständ e runge n ist nic ht zulässig. Gle ic he s gilt im  Hinb lic k auf
d e n Einsatz von Pe stizid e n im  Ge ltungsb e re ic h.

Bod e nsc hutz
Die  Bauarb e ite n sind  b e i ge e igne te n W itte rungsve rhältnisse n m it
ausre ic he nd e r Tragfähigke it d e s Unte rgrund s d urchzuführe n od e r
Anlage  von Baustraß e n. Für d ie  V e ranke rung d e r M od ule  kom m e n
Punkt-/Pfahlfund m e nte  zum  Einsatz.
Erhalt d e r b e ste he nd e n Ge länd e form .

Ansaate n, Anlage  von Saum stre ife n auß e rhalb  d e r Einzäunung
Die  Be grünung d e r Saum stre ife n e rfolgt d urch Aufb ringe n von
sam e nhaltige m  He um ulc h-/He ud rusc hm ate rial aus d e r Re gion
(Land kre is Re ge n, Süd ost- und  Ostd e utsche s Be rgland ).
Die  Sp e nd e rfläc he  m uss m ind e ste ns d e n Krite rie n e ine r arte nre ic he n
Flac hland -M ähwie se  (LRT6510) e ntsp re c he n und  fre i von Ne op hyte n
se in. Die  Sp e nd e rfläc he  ist m it d e r Unte re n Natursc hutzb e hörd e
ab zustim m e n.
Sollte  ke in ge e igne te s M ate rial zur V e rfügung ste he n, ist e ine  Ansaat
m it Re giosaatgut (He rkunftsre gion 19, Baye risc he rund  Ob e rp fälze r
W ald , Typ  Frischwie se , Kräute rante il m ind e ste ns 30%) d urc hzuführe n.

T2.5

T2.4W ie se nfläc he n inne rhalb  d e r EinzäunungDie  Fläc he  inne rhalb  d e r Einzäunung ist als Fläc he  m it d aue rnd e r
V e ge tationsb e d e c kung analog zu T 2.3 zu e ntwic ke ln; Zie lzustand :
G212 ge m äß  Biotop we rtliste  d e r Baye rische n
Kom p e nsationsve rord nung.
Pfle ge  d urch 1-2-m alige  M ahd  p ro Jahr m it Einsatz e ine s
inse kte nfre und lic he n M ähwe rks, Schnitthöhe  10c m . Je  M ähgang sind
10% d e r Fläc he  als Rüc kzugsb e re ic h zu b e lasse n. Auf d e n Einsatz
von Dünge m itte ln ist zu ve rzic hte n. Eine  M ulc hung d e r Fläc he  ist nic ht
zulässig.
Alte rnativ ist e ine  Be we id ung m öglic h m it m ax. 0,8-1,0 GV /ha. Sollte
e ine  Be we id ung in Erwägung ge zoge n we rd e n, m uss e ine  Be ratung
b e im  zuständ ige n Be rate r im  Land ratsam t b zw. b e im  Am t für
Ernährung, Land wirtsc haft und  Forste n d urc hge führt we rd e n.
Strom kab e l m üsse n so ve rle gt und  d ie  Solarm od ule  so ange ord ne t
se in, d ass e ine  m öglic he  V e rle tzung d e r Tie re  ausge sc hlosse n we rd e n
kann. Eine  Anp assung d e s Be we id ungsm anage m e nt wird  e rford e rlic h,
we nn d e r Zie lzustand  d am it nic ht e rre ic ht wird .

Ge hölzp flanzunge n und  -p fle ge
Für d ie  fe stge se tzte n Ge hölzp flanzunge n ist autoc hthone s,
ze rtifizie rte s Pflanzm ate rial ge m äß  e ab  aus d e m  He rkunftsge b ie t 3
Süd ostd e utsche s Hüge l- und  Be rgland  zu ve rwe nd e n. Die  Pflanze n für
d ie  fe stge se tzte n Ge hölzfläc he n sind  aus d e r b e ige fügte n Liste
auszuwähle n.
Es sind  folge nd e  M ind e stp flanzq ualitäte n zu ve rwe nd e n:
Sträuc he r 3-5 Trie b e , 60-100 cm
Bäum e  als He iste r, 2xv, 150-200 c m ;
Die  Sträuche r sind  je we ils grup p e nwe ise  in Grup p e n von 2-5
Exe m p lare n je  Art zu p flanze n.
Pflanzwe ite  in Ge hölzp flanzunge n: 1,0 – 1,5 m .
Es sind  m ind e ste ns 10 ve rschie d e ne  Straucharte n zu ve rwe nd e n.
Zu p flanze nd e  Ge hölze  sind  d aue rhaft zu e rhalte n. Ausfälle  sind  zu
e rse tze n.
Die  ange stre b te  Ge hölze ntwic klung ist d urch ge e igne te  M aß nahm e n
d e r Entwic klungsp fle ge  sic he rzuste lle n. Ein Schutz ge ge n W ild ve rb iss
ist vorzuse he n. De r W ild ve rb issschutz ist b is 7 Jahre  nac h d e r
Pflanzung d aue rhaft funktionstüc htig zu e rhalte n und  zu unte rhalte n.
Für d ie  fe stge se tzte n He c ke np flanzunge n ist e ine  Um trie b sze it von
m ind . 8 Jahre n e inzuhalte n. Dab e i d arf jährlic h m ax. 1/4 d e r
Ge hölzfläc he  je  Pflanzzone  auf d e n Stoc k ge se tzt / zurüc kge sc hnitte n
we rd e n b e i e ine r m ax. Ab schnittslänge  von 25m .

Festsetzungen durch Text
T1 Festsetzungen Städtebau

T1.1

T1.2

T1.3

T1.4

Räum lic he r Ge ltungsb e re ic h
De r räum lic he  Ge ltungsb e re ic h d e s
Be b auungs- und  Grünord nungsp lans
um fasst d as Flurstüc k 245 (Te ilfläc he )
Ge m arkung Elle rb ac h und  e rgib t sic h aus d e r
Planze ic hnung.

Art d e r b aulic he n Nutzung
Sonstige s Sond e rge b ie t für Anlage n zur
Nutzung von Solare ne rgie  ge m . § 11 Ab s. 2
BauNV O. Zulässig ist d ie  Erric htung e ine r
Photovoltaikanlage  sowie  unte rge ord ne te r
sonstige r b aulic he r Anlage n, d ie  für d e n
te c hnisc he n Be trie b  e ine r Photovoltaikanlage
e rford e rlic h sind  (Transform ator,
W e c hse lric hte r).

M aß  d e r b aulic he n Nutzung, Bauwe ise
M axim ale  M od ulhöhe  3,2 m .
Grund fläc he nzahl m ax. 0,4, d e finie rt als
V e rhältnis d e s von M od ule n üb e rtraufte n
Be re ic he s und  d e r d urch sonstige  b aulic he
Anlage n ve rsie ge lte n Fläc he  zur
Anlage nfläc he  (e inge zäunte r Be re ic h).
Sonstige  b aulic he  Anlage n sind  b is zu e ine r
Grund fläc he  von 50 m ² je  b aulic he r Anlage
b e i e ine r W and höhe  von m ax. 3,80 m
zulässig. Im  Ge ltungsb e re ic h ist m axim al 1
sonstige  b aulic he  Anlage  zulässig.

Ab stand sfläc he n
Die  Ab stand sfläc he n re ge ln sic h nach
Art. 6 BayBO, sowe it sic h nic ht aus d e n
Fe stse tzunge n and e re  Ab ständ e  e rge b e n.

T1.5Einfrie d unge nDie  Anlage  ist m it e ine m  ve rzinkte n
M asche nd rahtzaun p lange m äß
e inzuzäune n. Zulässig sind  Einfrie d unge n
ohne  d urchlaufe nd e n Zaunsoc ke l. De r
Ab stand  zwische n Bod e n und  Zaunfe ld
m uss m ind e ste ns 15 c m  b e trage n. Die
Einhaltung d ie se s M ind e stab stand s ist d urch
ge e igne te  Pfle ge m aß nahm e n d aue rhaft zu
ge währle iste n.
Zaunhöhe : M ax. 2,0 m  üb e r Ge länd e .
Zauntore  sind  d e r Bauart d e r
Zaunkonstruktion anzup asse n.

T1.6Ze itlic he  Be gre nzung d e r Nutzung undFe stse tzung d e r Folge nutzung
De r V orhab e nsträge r ve rp flic hte t sic h
ge ge nüb e r d e r Ge m e ind e  im
Durc hführungsve rtrag b zw. städ te b aulic he n
V e rtrag (sofe rn d ie  Stad t Re ge n e ine
W e ite rführung d e r Nutzung nic ht
b e ab sic htigt) nac h Aufgab e  d e r
Photovoltaiknutzung zum  Rüc kb au d e r
Anlage . Säm tlic he  b aulic he  Konstruktions-
te ile  sind  d ann zu e ntfe rne n und  Bod e nve r-
sie ge lunge n zu b e se itige n.
Nach Nutzungse nd e  sind  d ie  Grund stüc ke
wie d e r d e r land wirtsc haftlic he n Nutzung zur
V e rfügung zu ste lle n.
Üb e r d ie  Zulässigke it d e r Be se itigung d e r
ge p lante n Rand b e p flanzung nac h Aufgab e
d e r Solarnutzung e ntsche id e t d ie  unte re
Naturschutzb e hörd e  auf d e r Grund lage  d e r
zu d ie se m  Ze itp unkt ge lte nd e n Re ge lunge n.
De r Rüc kb au kann d urch e ine
Bankb ürgsc haft ab ge sic he rt we rd e n.

1.

2.

3.

4.

5.De r Entwurf d e s Be b auungsp lane s i. d .
F. vom  … … … … … .. wurd e  m it d e r
Be gründ ung ge m . § 3 Ab s. 2 BauGB in
d e r Ze it vom  … … … … … .. b is
… … … … … .. öffe ntlic h ausge le gt.

6.

7.

8.

De r Ge m e ind e rat hat in d e r Sitzung vom
.................. ge m . § 2 Ab s. 1 BauGB d ie
Aufste llung d e s Be b auungsp lane s
b e sc hlosse n. De r Aufste llungsb e sc hluss
wurd e  am  … … … … … .. ortsüb lic h
b e kannt ge m ac ht.

Die  frühze itige  Öffe ntlic hke itsb e te iligung
ge m . § 3 Ab s. 1 BauGB m it öffe ntlic he r
Darle gung und  Anhörung für d e n
V ore ntwurf d e s Be b auungsp lane s i. d . F.
vom  .................. hat in d e r Ze it vom
… … … … … .. b is … … … … … ..
stattge fund e n.

Die  frühze itige  Be te iligung d e r Be hörd e n
und  sonstige n Träge r öffe ntlic he r
Be lange  ge m . § 4 Ab s. 1 BauGB für d e n
V ore ntwurf d e s Be b auungsp lane s i. d . F.
vom  ................. hat in d e r Ze it vom
… … … … … .. b is … … … … … ..
stattge fund e n.

Zu d e m  Entwurf d e s Be b auungsp lane s i.
d . F. vom  … … … … … .. wurd e n d ie
Be hörd e n und  sonstige n Träge r
öffe ntlic he r Be lange  ge m . § 4 Ab s. 2
BauGB in d e r Ze it vom  … … … … … .. b is
… … … … … .. b e te iligt.

Die  Ge m e ind e  Rinc hnac h hat m it
Be schluss d e s Stad trate s vom
… … … … … .. d e n Be b auungsp lan
ge m . § 10 Ab s. 1 BauGB i. d . F. vom
… … … … … .. als Satzung
b e sc hlosse n.
Rinc hnac h, d e n ........................

.........................................
H i l z
1. Bürge rm e iste rin

Ausge fe rtigt
Rinc hnac h, d e n .......................

H i l z
1. Bürge rm e iste rin

De r Satzungsb e sc hluss zu d e m
Be b auungsp lan wurd e  am
… … … … … .. ge m . § 10 Ab s. 3 HS 2
BauGB ortsüb lic h b e kannt ge m ac ht.
De r Be b auungsp lan m it Be gründ ung
wird  se it d ie se m  Tag zu d e n üb lic he n
Die nststund e n b e i d e r Ge m e ind e
Rinc hnac h zu je d e rm anns Einsic ht
b e re itge halte n und  üb e r d e sse n Inhalt
auf V e rlange n Auskunft ge ge b e n. De r
Be b auungsp lan ist d am it in Kraft
ge tre te n. Auf d ie  Re c htsfolge n d e s §
44 Ab s. 3 S.1 und  2 sowie  Ab s. 4
BauGB und  d ie  §§ 214 und  215
BauGB wurd e  in d e r
Be kanntm ac hung hinge wie se n.
Rinc hnac h, d e n ............................

............................................
H i l z
1. Bürge rm e iste rin

Sond e rge b ie t

Grund fläc he n-
zahl (GRZ)

Be ze ic hnung
d e r Nutzung

m ax. Höhe  von Solarm od ule n 3,20m ;
m ax. Höhe  von Ne b e nanlage n 3,80m

SO

0,4

Anlage n für 
Sonne ne ne r-
gie nutzung
Ah 3,20
Gh 3,80

zu T 2.5 Liste  d e r zu ve rwe nd e nd e n Ge hölze :

T1.7Be le uc htungEine  d aue rhafte  Be le uc htung d e r Anlage  ist
nic ht zulässig.

SO

0,4

Anlage n für 
Sonne ne ne r-
gie nutzung
Ah 3,20
Gh 3,80

A

B

Pflanzung e ine r 2-re ihige n Baum -Strauch-He c ke  m it stand orthe im isc he n Ge hölze n ge m äß
b e ige fügte r Arte nliste  und  V orgab e n in d e n te xtlic he n Fe stse tzunge n; Baum ante il 5%;
Bre ite  d e r Pflanzzone  5 m

T1.8 V orgab e n zu M od ule nDe r M od ulab stand  zum  Bod e n b e trägt
m ind e ste ns 0,8m .
De r p raktisc he  Re ihe nab stand  zwische n d e n
M od ulre ihe n b e trägt m ind e ste ns 3m .

814

Sche m ad arste llung d e s ge p lante n M od ultyp s
(ohne  M aß stab )

Die  Ge m e ind e  Rinc hnac h e rlässt aufgrund
§§ 1a, 2, 9 und  10 d e s Bauge se tzb uc he s
(BauGB), Art. 81 V e rord nung üb e r d ie
b aulic he  Nutzung d e r Grund stüc ke  (Bau-
nutzungsve rord nung BauNV O), d e r 5.
V e rord nung üb e r d ie  Ausarb e itung d e r
Baule itp läne  und  d ie  Darste llung d e s
Planinhalts (Planze ic he nve rord nung
PlanZV ) und  Art. 23 d e r Ge m e ind e ord nung
für d e n Fre istaat Baye rn (Ge m e ind e -
ord nung - GO), je we ils in d e r am  Tage  d e s
Satzungsb e sc hlusse s ge lte nd e n Fassung
d ie se n Be b auungsp lan als Satzung.
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Projekt:
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Vorhabensbezogener Bebauungsplan mit 
integriertem Grünordnungsplan - Vorentwurf

Flurwe g

Fläc he  zum  Erhalt von Ge hölze n66
66 6 6 6 6666 66666

Bäume
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Betula pendula Hänge-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Malus sylvestris Holz-Apfel
Populus tremula Aspe, Espe, Zitterpappel
Prunus avium Vogelkirsche
Prunus padus Traubenkirsche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stieleiche
Salix caprea Salweide
Salix fragilis Bruch-Weide

Gewöhnliche Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus glabra Bergulme

Sorbus aucuparia 
s.str.

!(!
Erhalt von Einze lb äum e n;
b e i Ausfall sind  d ie  Ge hölze  zu e rse tze n

Biotop  d e r am tlic he n Biotop kartie rung Baye rn

Sträucher 
Berberis vulgaris Be rb e ritze  
Cornus sanguinea 
subsp. sanguinea 

Eige ntlic he r Rote r 
Hartrie ge l 

Corylus avellana Hase l 
Crataegus laevigata Zwe igrifflige r 

W e iß d orn 
Euonymus europaeus Ge wöhnlic he s 

Pfaffe nhütc he n 
Ligustrum vulgare Ge w. Liguste r 
Lonicera nigra Schwarze  

He c ke nkirsche  
Prunus spinosa Schle he  
Rham nus cathartica Purgie r-Kre uzd orn 
Rosa canina Hund s-Rose  
Rosa corymbifera Busch-Rose  
Rosa pendulina Alp e n-Rose  
Salix aurita Öhrc he n-W e id e  
Salix purpurea Purp ur-W e id e  
Sambucus nigra Schwarze r Holund e r 
Sambucus racemosa Traub e n-Holund e r 
Viburnum opulus W asse r-Schne e b all 

 


